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AFB Elektro-Tankstelle Meerhof ScamaL + RarzBor

1 Einfuhrung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Windpark Heubusch GmbH & Co. KG beabsichtigt eine Tankstelle fiir Elektrofahrzeuge im
nordlichen Stadtgebiet von Marsberg im Hochsauerlandkreis, Regierungsbezirk Arnsberg, in Nord-
rhein-Westfalen, zu errichten. Das Projektgebiet liegt an der AnschluB3stelle 62 zur A 44 und wird
tiber die L 817 erreicht. Als planungsrechtliche Voraussetzungen will die Stadt Marsberg den Be-
bauunsgplan (B-Plan) Nr. 5 aufstellen und parallel dazu die 72. Anderung des Flichennutzungs-
plans (F-Plan) durchfiihren.

Fiir die Aufstellung des B-Plans und die Anderung des Flichennutzungsplans werden alle relevan-
ten Umweltbelange im Umweltbericht (ScamaL + RarzBor (2023aw)) behandelt. Um das Arten-
schutzrecht bei der Umweltpriifung sachgerecht beachten zu konnen, soll vorbereitend ein Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) durch das Ingenieurbiiro ScumaL + Ratzsor erstellt werden.
Der als Grundlage dazu erforderliche Kenntnisstand zum Zustand von Natur und Landschaft ist aus
zahlreichen vergleichbaren Gutachten und dazugehorigen Kartierungen fiir die angrenzenden Wind-
parks bekannt.

Die artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen des Vorhabens werden iiber eine Okologische
Risikoanalyse' ermittelt. Dazu werden, grob vereinfacht, die erkennbaren Wirkung eines Vorhaben
mit der spezifischen Empfindlichkeit voraussichtlich betroffener Arten verschnitten und so die Aus-
wirkungen und dariiber die zu erwartenden Umweltfolgen prognostiziert. Sodann werden an den
fachgesetzlichen Tatbestandsmerkmale orientiert die artenschutzrechtlich relevanten Sachverhalte
beschrieben und damit einer rechtlichen Bewertung zugénglich gemacht. Dabei ist abzugrenzen, ob
prognostizierte Umweltfolgen artenschutzrechtlich oder im Sinne der Eingriffsreglung von Belang
sind.

1.2 Lage und Beschreibung des Projektgebietes und seiner Umgebung

Der geplante Standort fiir die Elektro-Tankstelle am Windpark ,,Meerhof* liegt im nordlichen Stadt-
gebiet von Marsberg im Hochsauerlandkreis. Die gleichnamige Ortslage Meerhof liegt stlich der
an den Windpark angrenzenden L 817. Unweit nordlich des geplanten Standortes verlduft in Ost-
West-Richtung die Bundesautobahn A 44 (Abb. 1).

Das Projektgebiet liegt auf dem ,,Sintfeld in der naturrdumlichen Haupteinheit ,,Paderborner Hoch-
fliche* innerhalb der Grof3landschaft ,,Weserbergland®. Es handelt sich dabei um eine schwach ge-
neigte und flachwellige Kalkhochfliche, die im Norden von wenigen grofleren, wasserfiihrenden
Talern und zahlreichen Trockentélern gegliedert wird. Im Stiden gibt es nur wenige, jedoch tief ein-
geschnittene Taler. Das Geldnde befindet sich auf 360 m {i.NN.

Die Flachen des Sintfelds werden grofrdumig landwirtschaftlich genutzt und durch den nahen
Windpark ,,Meerhof* geprégt. In der ndheren Umgebung erstrecken sich gro3ere Waldfldchen, von
denen ,,Marschallshagen und Nonnenholz* kaum 300 m 6stlich des Vorhabens beginnen. Das Pro-

1 Siehe dazu Furst & Scrories (Hrsc. 2008), insbesondere S. 458 ff.
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AFB Elektro-Tankstelle Meerhof

ScamaL + RarzBor

jektgebiet befindet sich an der Dalheimer Landstrae L 817 direkt siidlich von AnschluB3stelle 62
der Autobahn A 44. Nieder- und Mittelspannungsfreileitungen verlaufen in Siidost-Nordwest-Rich-
tung etwa 850 m siidwestlich des Vorhabens. Einzelne Bauernhofe sowie Baumreihen und Hecken
strukturieren die Landschaft. In der weiteren Umgebung sind neben Acker- und groferen Waldfla-
chen auch kleine Griinlandbereiche vorhanden. Die Wilder und Forste bestehen aus Nadelhdlzern

und Kahlschlagfldchen sowie aus Misch- und Laubwéldern.

Insgesamt ist der Raum durch die groBflichige Acker- und Forstnutzung, die Infrastruktureinrich-
tungen und die vorhandenen Windenergieanlagen eine technisch geprédgte, moderne Kulturland-
schaft. Strukturreiche Landschaften mit Griinlandflichen und schutzwiirdigen Waldbereichen sind
zwar in der Umgebung in iiber 1 km Entfernung vorhanden, jedoch durch die Hang- und Tallagen

meist deutlich landschaftlich vom Vorhaben abgegrenzt.

| | I A I I
5'45E B45E §*50E FEZE FE4E " &56E
£ Projektgebiet E-Tankstelle
Helmern l ke
Haaren g W), s :

E e ' Dalheim =
= FS Pobecn T ® -
. o ATk 1 =

fl-. 1 LY o : ) J.
i .IH_ ik GJ_L o )
T T o el 1 er Schalksoeraly
- i 1 197 f
1 .JI‘-. . i ..-i-‘ J]- .JI\. - l-.I_\ ik ‘[ -
N ..-l-u e J. L -'l“~ _t ]
il 1 #]I_h i ) = : 7 e
ol Eli o A . -
;:senhaf lrv \:_ f . o :,
P — T \ Blankenrode
/ FLi ~S R L :
L 1 =L@ Lichtenau 8 A 4 ~ O 1_
_; el : fj_‘- - (Westfalen) 1 & = 4 | 5 i
! I L e, i : i g oy -

b o LR N ::
nenberg P Y |
ffbe” 1~ ¢ Rl 4 N N
s = 4 Meerhof Ry,

i i wl i . W
s L Fdrstenberg T N
J. : I_.J'\. ‘_l\' :./l‘
ﬁ'll.,'- -l- - ’I\ : __,% -
- A :
£ - . . /';—:-"
s 120 1, ] P 0 1000 2000 2000 4000 |5
& i - 1l I [ = = . I 1 |5
: T40E 2438 | | J‘ jiowe '-'..i.ﬁt'EaZE T A AoeE

Abbildung 1: Lage des Projektgebietes im groBriumigen Uberblick
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AFB Elektro-Tankstelle Meerhof ScaMAL + RATZBOR

1.3 Beschreibung des Vorhabens

Die Flache des Projekts erstreckt sich 100-250 m siidlich der Autobahnabfahrt der Anschlussstel-
le 62 ,,Lichtenau (Westfalen)“, grenzt an die Landstrale L 817 und wird derzeit als Acker genutzt.
Abbildung 2 zeigt die geplanten Lage. Nicht abgebildet ist die nordwestlich angrenzend PV-Anlage
samt Trafostationen, die die elektrische Energie fiir die Ladestationen liefern soll und bereits errich-
tet ist. Die Flache der gesamten Anlage bemisst ca. 1,0 ha. Die Flache darf zu 80 % tiberbaut wer-
den. Weitere 10 % konnen fiir Nebenanlagen genutzt werden. Die ErschlieBung erfolgt iliber einen
bereits bestehenden Anschluss an die Dalheimer Strase (L 817).
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Abbildung 2: Geltungsbereich des B-Plans (blaue Linie) und Darstellung der Biotoptypen im 40 m-Umfeld.

2 Rechtliche Grundlagen

Im Rahmen eines Artenschutzrechlichen Fachbeitrags hat sich die Sachverhaltsermittlung und -dar-
stellung auf die Aspekte zu beschrianken, die im Sinne der artenschutzrechtlichen Zugriftfsverbote
entscheidungserheblich sein kdnnen. Aspekte oder Sachverhalte, die {iber andere Normen geregelt
sind, sind nicht beachtlich. Dennoch kann es im Einzelnen zu Abgrenzungsproblemen kommen,
wenn Sachverhalte nicht zutreffend zugeordnet werden kénnen oder Uberschneidungen der jeweili-
gen Tatbestandsmerkmale auftreten. Daher werden erlduternd die Grundziige der Eingriffsreglung
als weitere rechtliche Grundlage beschrieben.

Oktober 2024 Seite 3



AFB Elektro-Tankstelle Meerhof ScaMAL + RATZBOR

2.1 Artenschutzrecht

Die rechtlichen Grundlagen zur artenschutzrechtlichen Priifung gehen auf die ,,Richtlinie des Rates
vom 02.04.1979 iiber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten* (,,EU-Vogelschutzrichtlinie®)
(2009/147/EG VS-RL (kodifizierte Fassung)) sowie die ,,Richtlinie des Rates vom 21.05.1992 zur
Erhaltung der natiirlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen* (,,Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie®) (92/43/EWG FFH-RL) zuriick. Weitere Richtlinien regeln das Besitz-, Ver-
marktungs- und Verkehrsverbot. Allerdings sind in Hinsicht auf eine Anlagengenehmigung nur die
Zugriffsverbote relevant. Wihrend sich die VS-RL auf alle europdischen Vogelarten bezieht, be-
schrinken sich die Zugriffsverbote der FFH-RL nur auf solche Arten, die in Anhang IV gelistet
sind. Fiir Arten die in anderen Anhdngen aufgefiihrt sind, ergeben sich jeweils andere Rechtsfolgen,
die im Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen nicht relevant sind.

Die Umsetzung der europdischen Richtlinien in unmittelbar geltendes Bundesrecht erfolgte durch
das Inkrafttreten des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 01.03.2010, zuletzt geéndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBI. I S. 2240). Die Notwendigkeit einer arten-
schutzrechtlichen Priifung ist aus den Zugriffsverboten bzw. Regelungen der §§ 44 Abs. 1, 5 u. 6 so-
wie § 45 Abs. 7 BNatSchG abzuleiten. Formalrechtliche Anforderungen benennt das Naturschutz-
gesetz nicht. Gemél § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG sind die nur national besonders geschiitzten Ar-
ten von den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsverfahren freigestellt.
Daher konzentriert sich der vorliegende artenschutzrechtliche Fachbeitrag auf die européisch ge-
schiitzten Arten nach Anhang IV der FFH-RL? und auf die europiischen Vogelarten nach der V-RL.
Alle tibrigen Tier- und Pflanzenarten werden im Rahmen der Eingriffsregelung berticksichtigt.

Sowohl im Rahmen der Zulassungsentscheidung nach § 30 Abs. 1 BauGB (B-Plan) als auch nach
§ 35 Abs. 1 BauGB (AulBlenbereich) ist gegebenenfalls zu priifen, ob und inwieweit die Zugriffsver-
bote des besonderen Artenschutzrechtes unter Beriicksichtigung europarechtlicher Vorgaben bertihrt
sind.

In den Vorschriften fiir besonders geschiitzte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten des
Bundesnaturschutzgesetzes (§ 44 ff. BNatSchG) sind neben Vermarktungs- und Besitz- auch Zu-
griffsverbote benannt. Danach ist es verboten, wild lebende Tiere der besonders geschiitzten Arten
zu fangen, zu verletzten oder zu toten, wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten wéhrend be-
stimmter Lebenszyklen erheblich zu storen, Fortpflanzungs- und Ruhestitten der wild lebenden Tie-
re der besonders geschiitzten Arten zu beschidigen oder zu zerstéren sowie wild lebende Pflanzen
der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie
oder ihre Standorte zu beschédigen oder zu zerstoren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 BNatSchG).

Die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sind nur auf ein konkretes, zielgerichtetes Handeln
bezogen. Um die artenschutzrechtlichen Mafligaben des Bundesnaturschutzgesetzes allerdings euro-
parechtskonform auszulegen, sind die Zugriffsverbote weiter auszulegen als es der Wortlaut nahe-
legt. Von den Verboten ist demnach auch die Duldung bzw. Inkaufnahme von Folgen erfasst®. Inso-
fern kann nicht nur die aktive Tat, sondern auch das passive, aber bewusste Zulassen des Totens von
Tieren verbotswidrig sein. Damit aber passives Verhalten oder das Dulden einer Folge verbotsbe-
wehrt sein kann, muss dariiber ,,sicheres Wissen* vorliegen* oder sich die Tétung als ,,unausweichli-
che Konsequenz* eines im Ubrigen rechtmifBigen Handelns erweisen’. Diese Voraussetzung greift

Alle heimischen Flederméuse sind als Arten des Anhangs IV FFH-RL streng geschiitzt.

EuGH, Urt. v. 18.5.2006 — C-221/04 —, Slg. 2006, I-4536 (Rdnr. 71), zur Schlingenjagd

EuGH U.v. 30.01.2002 Az.: C-103/00 und U.v. 20.10.2005 Az.: C-6/04

so das BVerwG in der Auslegung des EuGH u.a. im Urteil vom 09.07.2008, Az.: 9 A 14.07 Rz. 91

wm AW
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AFB Elektro-Tankstelle Meerhof ScaMAL + RATZBOR

sowohl beim Tétungsverbot® als auch beim Stérungsverbot’. Ist die Gefahr hingegen nur abstrakt,
eine Totung geschiitzter Tiere zwar moglich oder denkbar, jedoch nicht wahrscheinlich® oder ist die
Zahl der Getéteten gemessen am Bestand nur gering’, ist das Tétungsverbot nicht einschligig.

211 Totungsverbot

Gemil § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sind alle Formen des Fangens oder des Totens wild lebender
Tiere der besonders geschiitzten Arten verboten.

Die Regelung wird fiir das mit der Errichtung der geplanten Elektro-Tankstelle verbundene Risiko
regelmafig nicht zutreffend sein. Dies folgt aus den einschldgigen Auslegungsvorgaben der Europa-
ischen Union.

So fiihrt die Kommission der EU zur FFH-Richtlinie, die Grundlage des § 44 BNatSchaG ist, aus:

»Dieses Verbot ist wichtig, da es auch mit der Population einer Art (ihrer Grofe, Dynamik usw.)
verkniipft ist, die in Artikel 1 Buchstabe i) [Anm.: der FFH-Richtlinie] als eines der Kriterien fiir
die Bewertung des Erhaltungszustands einer Art genannt wird. Fdnge und Totungen konnen zu ei-
nem direkten (quantitativen) Riickgang einer Population fiihren oder sich auf andere indirektere
(qualitative) Weise negativ auswirken. Das (Anm.: europarechtliche) Verbot erstreckt sich auf den
absichtlichen Fang und die absichtliche Tétung, nicht auf unbeabsichtigte Finge oder unbeabsich-
tigte Totungen, die unter Artikel 12 Absatz 4 [Anm.: der FFH-Richtlinie] fallen* (GDU
(2007) RN. 30).

Nach Ansicht der Generaldirektion Umwelt der Europédischen Kommission zur Auslegung der ar-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen, die im ,,Leitfaden zum strengen Schutz fiir Tierarten von ge-
meinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG* vom Februar 2007 (GDU
(2007)) in Kap. I1.3.6. Zift. 83 ausgefiihrt sind, fallen beildufig oder unbeabsichtigt getdteten Tiere
unter die Regelung des Art. 12 Abs. 4 FFH-RL und nicht unter das Tétungsverbot nach § 12 Abs. 1
Lit. a. Dies ist gerade in Hinsicht auf die Erwdgungsgriinde von Vogelschutz- und FFH-Richtlinie,
deren Begriffsdefinitionen, Zielsetzungen und ihrer rdumlichen Wirkung auch angemessen und na-
turschutzfachlich notwendig.

Die Rechtsprechung konkretisiert, dass nicht nur ein aktives Tun, sondern auch das bewusste Zulas-
sen des passiven Verlusts von wild lebenden Tieren eine verbotsbewehrte Handlung sein kann. Dies
setzt u.a. voraus, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Kollision mit WEA in ,,signifikanter Wei-
se erhoht wird (in Bezug auf Kollisionen an WEA: OVG Liineburg, Beschluss. v. 18.04.2011 —
12 ME 274/10 und BVerwG, Urteil vom 28.04.2016 9A 9.15.0).

Die Rechtsprechung fand durch die Anderung im September 2017 in das BNatSchG durch den § 44
Abs. 5 Nr. 1 Einzug. Demnach liegt ,,das Totungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer [
nicht vor, wenn die Beeintrdchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tétungs- und Ver-
letzungsrisiko fiir Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhoht und diese Beeintrdchti-
gung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmafsnahmen nicht vermieden wer -
den kann.*

Tholen, siche Fn. 27, S. 92 f.

EuGH, Urt. v. 30.1.2002 — C-103/00 —, Slg. 2002, I-1163 (Rdnr. 35 f.), Caretta.

EuGH, Urt. v. 18.5.2006 — C-221/04 —, Slg. 2006, 1-4536 (Rdnr. 71), zur Schlingenjagd
EuGH, Urt. v. 09.12.2004 — C-79/03 — Zur Leimrutenjagd

O 0 3
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AFB Elektro-Tankstelle Meerhof ScaMAL + RATZBOR

21.2 Storungsverbot

Wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europédischen Vogelarten diirfen in be-
stimmten Entwicklungsphasen laut § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht erheblich gestort werden.
Storung sei jede zwanghafte Einwirkung auf das natiirliche Verhalten von Tieren, insbesondere
durch akustische oder optische Reize (sieche Lutkes & Ewer (2017), S. 476).

Diese Regelung kann fiir Vorhaben wie die geplante Elektro-Tankstelle von Relevanz sein, wobei zu
beachten ist:

»yAuch wenn Storungen (z. B. Ldrm, Lichtquelle) nicht unbedingt die korperliche Unversehrtheit
von einzelnen Tieren direkt beeintrdchtigen, so konnen sie sich doch indirekt nachteilig auf die Art
auswirken (z. B. weil die Tiere sehr viel Energie aufwenden miissen, um zu fliehen. Wenn Fleder -
mduse z. B. im Winterschlaf gestort werden, heizen sie ihre Korpertemperatur hoch und fliegen
davon, so dass sie aufgrund des hohen Energieverlustes weniger Chancen haben, den Winter zu
tiberleben). Somit sind die Intensitdit, Dauer und Frequenz der Storungswiederholung entscheiden-
de Parameter fiir die Beurteilung der Auswirkungen von Stérungen auf eine Art. Verschiedene Ar-
ten sind unterschiedlich empfindlich oder reagieren unterschiedlich auf dieselbe Art von Storung*
(GDU (2007) RN. 37). ,,Um eine Storung zu bewerten, sind ihre Auswirkungen auf den Erhaltungs-
zustand der Art auf Populationsebene in einem Mitgliedstaat zu beriicksichtigen* (a.a.0. RN. 39)
(siche auch Kapitel I11.2.3.a der FFH-Richtlinie zum ,,Bewertungsmafstab®).

Eine Storung liegt nicht vor, wenn eine physische Barriere (wie Bauwerke) Tiere am Erreichen ei-
nes bestimmten Bereichs hindert, soweit sie nicht ihre Wirkung durch eine Beunruhigung betroffe-
ner Tiere entfaltet (s. Lutkes & Ewer (2017), S. 476 mit weiteren Quellen).

Eine verbotsbewehrte erhebliche Storung liegt nur dann vor, wenn sich durch die Stérung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Eine Population ist ein Kollektiv von
Individuen einer Art, die gemeinsame genetische Gruppenmerkmale aufweisen und folglich im Aus-
tausch zueinander stehen. Diese Austauschbeziehungen geben die Ausdehnung der lokalen Bezugs-
ebene vor. Es sei erwdhnt, dass der Begriff der ,Jlokalen Population® artenschutzrechtlich weder
durch das Bundesnaturschutzgesetz noch die Rechtsprechung konkretisiert ist. Im Zweifel ist dies
nach den oben genannten Vorgaben der Generaldirektion Umwelt der Europédischen Kommission
die biogeografische Ebene.

213 Zerstorungsverbot

Das Zerstorungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG bezieht sich allein auf Fortpflanzungs-
und Ruhestétten von Tieren einer besonders geschiitzten Art.

wAngesichts der Ziele der Richtlinie kann jedoch der Grund, weshalb die Fortpflanzungs- und Ru-
hestdtten streng geschiitzt werden miissen, darin liegen, dass sie fiir den Lebenszyklus der Tiere von
entscheidender Bedeutung sind und sehr wichtige, zur Sicherung des Uberlebens einer Art erfor-
derliche Bestandteile ihres Gesamthabitats darstellen. Ihr Schutz ist direkt mit dem Erhaltungszu-
stand einer Art verkniipft. Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe d) [Anm.: der FFH-Richtlinie] sollte des-
halb so verstanden werden, dass er darauf abzielt, die 6kologische Funktionalitit von Fortpflan-
zungs- und Ruhestdtten zu sichern* (a.a.0. RN. 53).

Wirkt eine Handlung nicht unmittelbar auf das jeweilige Objekt und seine Substanz als Lebensstit-
te, sondern auf Tiere, die zu dieser Lebensstdtte gehoren, ein, wie beispielsweise Lirm, stellen sie
keine Beschiddigung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dar. Gegebenenfalls konnen solche
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Auswirkungen eine Storung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sein. (s. Lutkes & Ewer
(2017), S. 479 mit weiteren Quellen)

Sollte es zu einer Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten kommen koénnen, liegt zudem
ein VerstoB3 gegen das Zerstorungsverbot dann nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestétten im rdumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfiillt wird (§ 44 Abs. 5 BNatSchG).

214 Entnahmeverbot

Besonders geschiitzte wild lebende Pflanzenarten unterliegen dem Schutz nach § 44 Abs. 1 Nr. 4
BNatSchG. Demnach diirfen Exemplare dieser Arten oder Teile von ihnen sowie ihre Entwicklungs-
formen, wie Samen und Friichte, nicht aus der Natur entnommen bzw. sie oder ihre Standorte nicht
beschadigt oder zerstort werden. Der Standort einer Pflanze ist der gesamte Bereich, den sie unmit-
telbar zum Wachstum bendtigt.

3 Artenbestand

3.1 Messtischblattabfrage

Das Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW)'
hat eine Liste der geschiitzten Arten in Nordrhein-Westfalen zusammengestellt. Erfasst sind alle
nach 1990 nachgewiesenen, allgemein planungsrelevanten Arten, basierend auf dem Fundortkatas-
ter NRW und ergdnzenden Daten aus Publikationen. Die rdumliche Zuordnung orientiert sich an
den Messtischblittern bzw. deren jeweiligen Quadranten. Der geplanten Standort der Elektro-Tank-
stelle liegt im Nordwesten des 3. Quadranten des Messtischblattes 4419 Kleinenberg (MTBQ
4419/3). Aufgrund der rdumlichen Néhe werden auch die MTBQ 4418/2, 4418/4 und 4419/1 be-
riicksichtigt.

Die innerhalb dieser vier Quadranten der zwei Messtischblétter erfassten, allgemein planungsrele-
vanten Arten, ihr Status und ihr Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen werden in Tabelle 1 zu-
sammengefasst.

Tabelle 1: Allgemein planungsrelevante Arten fiir die vier Messtischblattquadranten

Art Art Messtischblatt Status Erhaltungszustand in
wissenschaftlicher Name | deutscher Name bzw. Quadrant Nordrhein-Westfalen
Kriechtiere
Lacerta agilis Zauneidechse 4419/3 Nachweis ab 2000 giinstig

Fledermiuse
Myotis daubentonii Wasserfledermaus | 4419/1 Nachweis ab 2000 giinstig
Myotis myatacinus Bartfledermaus 4418/4 Nachweis ab 2000 giinstig
Nyctalus noctula Abendsegler 441971 Nachweis ab 2000 giinstig
Plecotus auritus Braunes Langohr | 4419/1 Nachweis ab 2000 giinstig

10 LANUYV: Geschiitzte Arten in Nordrhein-Westfalen. Messtischblétter in Nordrhein-Westfalen.- online einsehbar
unter: https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt, letzter Zugriff: 24.08.23
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Art Art Messtischblatt Status Erhaltungszustand in
wissenschaftlicher Name | deutscher Name bzw. Quadrant Nordrhein-Westfalen
Vogel

Accipiter gentilis Habicht 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 giinstig
4419/1, 4419/3

Accipiter nisus Sperber 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 giinstig
4419/1, 4419/3

Alauda arvensis Feldlerche 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 ungiinstig|
4419/1, 4419/3

Alcedo atthis Eisvogel 4419/1 Brutvorkommen ab 2000 giinstig

Anthus trivialis Baumpieper 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 ungiinstig]
4419/1, 4419/3

Asio otus Waldohreule 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 ungiinstig
4419/1, 4419/3

Buteo buteo Maiusebussard 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 giinstig
4419/1, 4419/3

Carduelis cannabina Bluthinfling 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 unbekannt
4419/1, 4419/3

Charadrius dubius Flussregenpfeifer | 4419/1 Brutvorkommen ab 2000 schlecht

Charadrius morinellus | Mornellregenpfeifer | 4419/3 Rast/Wintervorkommen schlecht

ab 2000

Ciconia nigra Schwarzstorch 4419/1, 4419/3 Brutvorkommen ab 2000 ungiinstig

Coturnix coturnix Wachtel 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 unglinstig
4419/3

Crex crex Wachtelkonig 4418/4 Brutvorkommen ab 2000 schlecht

Cuculus canorus Kuckuck 4418/2,4419/1, |Brutvorkommen ab 2000 ungiinstig|
4419/3

Delichon urbica Mehlschwalbe 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 ungiinstig
4419/1, 4419/3

Dendrocopos medius Mittelspecht 4418/4,4419/1, |Brutvorkommen ab 2000 giinstig
4419/3

Dryobates minor Kleinspecht 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 giinstig
4419/1, 4419/3

Dryocopus martius Schwarzspecht 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 giinstig
4419/1, 4419/3

Falco peregrinus Wanderfalke 4419/3 Brutvorkommen ab 2000 ungiinstig?

Falco tinnunculus Turmfalke 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 giinstig
4419/1, 4419/3

Glaucidium passerinum | Sperlingskauz 4419/1 Brutvorkommen ab 2000 giinstig

Hirundo rustica Rauchschwalbe 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 ungiinstig|
4419/1, 4419/3

Lanius collurio Neuntdter 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 giinstig|
4419/1, 4419/3

Locustella naevia Feldschwirl 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 unglinstig
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Art Art Messtischblatt Status Erhaltungszustand in

wissenschaftlicher Name | deutscher Name bzw. Quadrant Nordrhein-Westfalen
4419/3

Milvus migrans Schwarzmilan 4419/1 Brutvorkommen ab 2000 ungiinstig?

Milvus milvus Rotmilan 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 giinstig
4419/1, 4419/3

Passer montanus Feldsperling 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 ungiinstig
4419/1, 4419/3

Perdix perdix Rebhuhn 4418/2,4418/4 Brutvorkommen ab 2000 schlecht

Pernis apivorus Wespenbussard 441872 Brutvorkommen ab 2000 ungiinstig

Phoenicurus phoenicurus | Gartenrotschwanz | 4418/4 Brutvorkommen ab 2000 ungiinstig

Phylloscopus sibilatrix | Waldlaubsénger 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 giinstig
4419/1, 4419/3

Picus picus Grauspecht 4418/4,4419/1, |Brutvorkommen ab 2000 ungiinstig|
4419/3

Scolopax rusticola Waldschnepfe 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 giinstig
4419/1, 4419/3

Serinus serinus Girlitz 4418/2,4419/1, |Brutvorkommen ab 2000 giinstig
4419/3

Streptopelia turtur Turteltaube 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 schlecht
4419/1, 4419/3

Strix aluco Waldkauz 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 glinstig
4419/1, 4419/3

Sturnus vulgaris Star 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 unbekannt
4419/1, 4419/3

Tyto alba Schleiereule 4418/2,4418/4, |Brutvorkommen ab 2000 giinstig
4419/1, 4419/3

Quelle: Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

Unter Berticksichtigung der vier o.g. Quadranten kann mit dem Vorkommen von 38 planungsrele-
vanten Arten im weiteren Umfeld des Vorhabens ausgegangen werden. Dariiber hinaus kénnten vier
Fledermausarten und die Zauneidechse auftreten.

3.2 LINFOS-Datenabfrage

Zu Konkretisierung der Informationen zu den Messtischblittern erfolgte beim Landesamt fiir Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) eine Datenabfrage zum Fundortkataster des LINFOS. Es
wurden Daten von planungsrelevanten und WEA-empfindlichen Arten in einem 4 km-Radius um
die geplanten WEA abgefragt. Demzufolge sind 72 Nachweise (9 Fldchen- und 63 Punktnachweise)
planungsrelevanter Arten seit dem Jahr 2000 im 4 km-Radius bekannt. Dabei handelt es sich aus-
schlieBlich um Nachweise von Vogeln, darunter Eulen (Sperlingskauz und Uhu), Greifvogel (Rohr-
und Wiesenweihe, Rotmilan und Wanderfalke), Spechte (Grau-, Mittel- und Schwarzspecht) sowie
Neuntoter und Mornellregenpfeifer. Im 1.000 m-Umkreis um die Projektfliche liegen davon vier
Nachweise des Neunt6ters am Waldrand nordlich der A 44 aus dem Jahr 2021, einer des Rotmilans
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aus dem Wald nordlich der A 44 aus 2011 und ein flichenhaftes Verbreitungsgebiet des Uhus aus
2011, das sich mit 161,9 km? Flache iiber weite Teile des Sintfelds erstreckt.

3.3 Vorangegangene Gutachten und Kartierungen

Der in Hinsicht auf die Planung beachtenswerte Vogelbestand des durch das Vorhaben betroffenen
Raums wurde im Zuge vorangegangener Windenergievorhaben erhoben und in gesonderten Gutach-
ten dargestellt. Diese sowie weitere verfiigbare Informationen und sachdienliche Hinweise Dritter
wurden in artenschutzrechtlichen Fachbeitrigen (ScamaL + Rarzeor (2016a1), ScHmMAL + RatzBOR
(20170), ScumaL + Rarzor (20204Q) und Scamar + Rarzeor (2021F)) dokumentiert und sind damit
behordenbekannt. Im Folgenden werden die fiir das gegenstdndliche Projekt relevanten Ergebnisse
zusammenfassend wiedergegeben.

3.31 Brutvogel

Im Betrachtungsraum von ScHmAL + RatzBor (20204Q) und ScumaL + Rarzeor (2021F) (4 km-Radius
um den angrenzenden Windpark bzw. einzelne Anlagen darin), der das Projektgebiet vollstindig
umfasst und eine wesentlich grolere Flache mit anderen Lebensraumbedingungen einschlie3t, sind
unter Beriicksichtigung der Untersuchungen vor Ort aus den Jahren 2013 bis 2019 sowie den sach-
dienlichen Hinweisen Dritter (bis zum Jahr 2020) zahlreiche planungsrelevante Vogelarten (darun-
ter z.B. die bodenbriitenden Arten Feldlerche, Rebhuhn und Wachtel) nachgewiesen worden.

Im Ergebnis der vorliegenden Untersuchungen (ScumaL + Rarzor (2016a1), ScHmMAL + RaTZBOR
(20170), ScumaL + Rarzor (20204Q), Scumar + Rarzeor (2021F)) und der durchgefiihrten Bestands-
beschreibung und -bewertung liegt das Projektgebiet innerhalb der Schwerpunktvorkommen von
Rotmilan und Schwarzstorch. Aktuelle Brutvorkommen v.a. vom Rotmilan sind auch unter Bertick-
sichtigung der sachdienlichen Hinweise (ScumaL + Rarzor (2021F)) im Umkreis von 1 km zu er-
warten. Rohr- und Wiesenweihen treten im Gebiet des nahen Windparks auf, doch sind keine Brut-
vorkommen im Umkreis von 2 km um den gegenstdndlichen Standort der Elektro-Tankstelle belegt.

3.3.2 Zug- und Gastvogel

Von Rotmilan und Rohrweihe sind nach vorliegenden Untersuchungen (ScumaL + Rarzeor (2016a1),
ScamAL + RatzBor (20170), ScamaL + Rarzeor (20204Q), ScumaL + Rarzeor (2021F)) Gemeinschafts-
schlafpldtze wahrend des herbstlichen Durchzuges im 1.000 m-Radius des Vorhabens bekannt. Da-
bei ist zu beriicksichtigen, dass es sich um Gemeinschaftsschlafpldtze mit wenigen Exemplaren in
iiber 800 m Distanz handelt. Aulerdem wurden im Umfeld von 1.000 m um das Projekt geringe An-
zahlen rastender Feldlerchen und Mausebussarde beobachtet.

3.3.3 Sonstige Tiere

Der in Hinsicht auf die Planung beachtenswerte Bestand sonstiger Tiere des durch das Vorhaben be-
troffenen Raumes ist im Zuge des Projektes nicht gesondert erhoben worden.

Substanziierte Hinweise auf weitere Vorkommen von seltenen oder gefdhrdeten Sdugetieren, insbe-
sondere Wildkatze und Luchs, liegen aus dem Bereich des geplanten Standorts und seiner Umge-
bung nicht vor.
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3.4 Fazit

Die vorliegenden Bestandsinformationen zeigen das Vorkommen einer vielféltigen Artengemein-
schaft. Die ortlichen Kartierungen zeigen jedoch auch, dass das Artenspektrum in der Nédhe von
Verkehrstrassen deutlich ausdiinnt und auf weitgehend unempfindliche , Allerweltsarten” be-
schrénkt ist. Da das Projekt auf einer Ackerfliche im Dreieck zwischen einer viel befahrenen Land-
stralle L 817, der Anschlussstelle 62 ,,.Lichtenau® und der BAB 44 verwirklicht werden soll, sind
Tiere empfindlicher Arten, welche durch das Vorhaben erheblich nachteilig beeinflusst werden,
nicht zu erwarten. Das Projektumfeld ist bereits stark vorbelastet und weist eine nur geringe Bedeu-
tung als Lebensraum relevanter Arten auf. Zudem gelten die zu erwartenden Arten als unempfind-
lich gegen die zu erwartenden Storungen.

4 Allgemeine Auswirkungen des Projekts und Empfindlichkeit
der erfassten Arten

Infolge moglicher Auswirkungen des geplanten Vorhabens kénnten sowohl in Hinsicht auf Brut-,
Zug- und Rastvogel, als auch in Hinsicht auf weitere Tiere, wie bodenbewohnende Insekten, Zu-
griffsverbote des besonderen Artenschutzes betroffen sein. Ob die Verbotstatbestinde erfiillt wer-
den, ist neben den generellen Wirkungen von Flichenversiegelung, Habitatverdnderung und Lade-
einrichtungen sowie den daraus resultierenden speziellen Auswirkungen am konkreten Standort im
Wesentlichen davon abhiingig, {iber welche Verhaltensmuster Tiere darauf reagieren. Uberprigen
die Reaktionen generelle Verhaltensmuster im {iblichen Lebenszyklus von Tieren, ist von einer
Empfindlichkeit gegeniiber der auslosenden Wirkung auszugehen. Werden generelle Verhaltens-
muster nicht iiberpragt oder nur geringfiigig modifiziert, ist eine Empfindlichkeit nicht gegeben.

Die Auspriagung von Verhaltens- und Reaktionsmustern ist das Ergebnis der evolutiondren Anpas-
sung an die Nutzung bestimmter 6kologischer Nischen unter Ausdifferenzierung der Arten. Insofern
sind Verhaltensmuster und damit auch Empfindlichkeiten immer artspezifisch, auch wenn eine ge-
ringe individuelle Variabilitdt besteht. Die Unterschiede zwischen den Arten sind gering, wenn sie
dhnliche Nischen in dhnlicher Weise nutzen und umso grofer, je unterschiedlicher die jeweiligen
Uberlebensstrategien sind.

4.1 Auswirkungen

Baubedingt konnte es je nach Baubeginn und -dauer zu unterschiedlich starken Auswirkungen
kommen, zum einen durch direkte Zerstdorung von Nestbereichen auf Grund der Errichtung von
Bauzuwegungen, Lagerflachen, Nebengebduden und Ladestationen, zum anderen durch Stérungen
des Brutablaufes auf Grund der Bautitigkeiten (Bauldrm, Bewegungsaktivititen) in Nestnidhe. Bei
besonders storanfilligen Brutvogelarten ist mit der Aufgabe der Bruten zu rechnen.

Anlagen- und betriebsbedingt ist die Entwertung von Brut- und Nahrungshabitaten durch Uber-
bauung bzw. Vertreibungswirkungen denkbar. Insbesondere Bodenbriiter meiden Flichen, in deren
Nihe Strukturen, wie Bdume oder Bauwerke, aufragen'', die Fressfeinden als Ansitzwarte dienen

11 Das LANUV schlidgt bspw. in einer Artenschutzmalnahme fiir das Rebhuhn eine Habitatoptimierung auf
Ackerfldchen vor, in der eine Distanz von 120 m zu Waldrdndern und dichten Vertikalkulissen gefordert wird.
Analog werden 100-200 m Abstand fiir die Wachtel gefordert und fiir die Feldlerche 50 m zu Einzelbdumen sowie
bis 160 m zu geschlossener Geholzkulisse.

LANUV  (2023): Geschiitzte Arten in Nordrhein-Westfalen. Vogel.- online erreichbar  unter:
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/liste, letzter Zugriff:
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konnen. Das verbesserte Nahrungsangebot auf den umliegenden Griinflichen sowie durch von ras-
tenden Menschen hinterlassener Miill und die lokal erhhte Warmeentwicklung kdnnte theoretisch
auch andere Tiere anlocken, die durch den Verkehr auf der Elektro-Tankstelle bei der Uberquerung
der Fahrbahn und Stellpldtze liberfahren werden konnten. Es konnten auch Prddatoren angelockt
werden, welche wiederum gefdhrdet sein konnten. Allerdings wirkt das Vorhaben nicht auf von
wertbestimmenden Tieren genutzte Habitate und befindet sich nicht in deren Verbindungs- oder
Wanderkorridoren, sodass diese Auswirkungen als unerheblich vernachldssigt werden konnen.

Nicht alle diese Auswirkungen unterliegen dem Regelungsumfang des besonderen Artenschutzrech-
tes, da dieses nicht allumfassend durch eine Generalklausel das Verbreitungsgebiet, den Lebens-
raum oder sdmtliche Lebensstétten einer Tierart in die Verbotstatbestinde einbezieht.

4.2 Empfindlichkeit

Alle im Umfeld des Standortes vorkommenden Vogelarten sind aufgrund ihres Status als europii-
sche Vogelarten nach Art. 1 EU-Vogelschutz-Richtlinie in ihrer Empfindlichkeit gegeniiber dem ge-
planten Vorhaben zu betrachten.

Die Empfindlichkeit von Vogeln hinsichtlich der Errichtung und dem Betrieb der Elektro-Tankstelle
besteht einerseits vornehmlich in mdglichen Habitatverlusten durch Uberbauung und Verlust beste-
hender Nistpldtze sowie andererseits aufgrund ihres Meideverhaltens. Aus dem spezifischen Meide-
verhalten kann sich eine Storungsempfindlichkeit begriinden. AuBBerdem konnten durch Barrierewir-
kungen Bruthabitate von Nahrungsgebieten getrennt werden.

Als mittelbare Wirkung sind Meidungen von Uberwinterungs-, Rast-, Mauser-, Brut- oder Nah-
rungshabitaten in Folge der unsteten Nutzung der Elektro-Tankstelle und herumlaufenden Men-
schen mdglich, die in ein bis dahin weitgehend ruhiges Gebiet regelméBig oder hdufig eindringen.
Dies kann zu wiederholten Fluchtbewegungen und damit zu negativen Auswirkungen auf den Brut-
erfolg fithren. Je nach Standortbedingungen, Lebensraumanspriichen, Verhaltensweisen und Ge-
wohnheiten kann das Meide- und Fluchtverhalten der einzelnen Arten bzw. Artengruppen in Intensi-
tat und raumlicher Auspragung sehr unterschiedlich sein.

4.3 Standortbezogene Bewertung

Weder betriebs- noch anlagebedingt wird es zu Einwirkungen auf einzelne Individuen besonders
oder streng geschiitzter Arten kommen, die als Gefdhrdung oder Storung artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestinde auslosen kdnnen. Ob es dariiber hinaus zu Beeintrichtigungen von Jagd- oder Nah-
rungshabitaten kommt bzw. die Leistungs- und Funktionsfdahigkeit des Naturhaushaltes insgesamt
betroffen sein konnte, ist artenschutzrechtlich irrelevant und im Rahmen der Eingriffsreglung zu
priifen. Ob solche Beeintriachtigungen jedoch erheblich sind, ist fraglich. Tiere konnen die geplante
Anlage aufgrund ihrer geringen Ausdehnung passieren oder umrunden, Vogel und Flederméduse
konnen sie iiberfliegen. Damit ist ein Austausch zwischen der Vorhabenfliche und den Habitaten
der Umgebung grundsitzlich moglich und eine Barrierewirkung ausgeschlossen. Der mdgliche Ent-
zug der Nahrungsquellen oder Brutmoglichkeiten, welche die Ackerflichen zuvor geboten haben,
ist fiir groBridumig agierende Tiere irrelevant. In der weiteren Umgebung sind gleichartige und
gleichwertige Habitate vorhanden. Diese stellen keinen erkennbaren Mangelfaktor dar. Eine klein-
rdumige Storung oder Gefdahrdung durch den Verkehr an der Elektro-Tankstelle ist nicht auszu-

25.08.23
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schlielen, aber durch die maximal 100 m entfernte Landstrale L 817 sowie die ca. 200 m entfernte
Autobahn A 44 mit den darauf viel schneller verkehrenden Fahrzeugen bereits gegeben.

Auch Baubedingt wird es nicht zu einer Zerstorung oder Beschddigung von Fortpflanzungs- und
Ruhestétten kommen. Die Baumafinahmen sind auf eine zurzeit genutzte Ackerfliche beschrankt.
Auf der Ackerfldche gibt es bereits wegen der regelméfigen Bodenbearbeitung und anderen Bewirt-
schaftungsvorgingen keine Fortpflanzungs- oder Ruhestitten besonders geschiitzter Arten, die in
Nordrhein-Westfalen zu erwarten sind. Auflerhalb des baulich zu verdndernden Bereichs finden sich
solche Lebensstitten vor allem in den Wéldern der weiteren Umgebung. Auch weil die Abstdnde
zwischen Bauvorhaben und den Lebensstitten entsprechend hoch sind, werden die Bautitigkeit
oder die bloe Anwesenheit von Menschen nicht physisch so auf die Substanz dieser Lebensstitten
einwirken, dass sich eine maf3gebliche Stérung ergibt. Eine denkbare Zerstérung von einmalig ge-
nutzten Fortpflanzungsstétten kann, soweit die entsprechenden Arten dort tatsdchlich briiten sollten,
durch eine Bauzeitbeschrinkung vermieden werden. Durch die Bautétigkeit kann es jedoch zu einer
Storung, insbesondere wihrend der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit sowie in der Wanderungszeit,
kommen.

Wihrend der Wanderungszeit ist die Storung von Rastvogeln und des Vogelzuges denkbar. Betrof-
fen sind aber allenfalls kleine Gruppen mobiler Zugvogel, die Stérungen jeder Art wihrend des Zu-
ges in solchen offenen, ackerbauliche gepriagten Landschaften ausweichen konnen.

Storungen in der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit konnen verhindern, dass bestimmte Bereiche fiir
die Fortpflanzung genutzt werden. Die Stérungen sind jedoch zeitlich auf die Bauphase begrenzt
und werden sich nicht auf die Reproduktionsfahigkeit oder den Erhaltungszustand der ortlichen Be-
stande auswirken.

Bei der Beurteilung der Erheblichkeit der Storung ist zu beriicksichtigen, dass Vogel insbesondere
bei der Nestsuche, empfindlich auf Reize der Umwelt reagieren. Sind konkrete Neststandorte erst
einmal angenommen und wurde mit der Brut begonnen, nimmt das Beharrungsvermdgen zu und
steigt nach dem Schliipfen der Jungvogel und deren Entwicklung weiter. Dies triftt insbesondere auf
groBBere Vogel zu, die grundsdtzlich keine Nach- oder Zweitgelege anlegen, wie Uhu, Rotmilan,
Maiusebussard und Hohltaube. Zudem ist der Baustellenablauf weder zeitlich noch rdumlich konti-
nuierlich. Stérungen treten nur wihrend der Arbeitszeiten auf, wechseln die Intensitit mit den je-
weiligen Tétigkeiten und werden je nach Baufortschritt in andere Bereiche verlagert. Die grofite
Storungsintensitit geht von Lagerplitzen aus, an die Material angeliefert wird und von denen die
Baustelle bedient wird. Auch dort kann es lange Phasen der relativen Ruhe geben. In einem solchen
Umfeld wird der Uhu, der an anderer Stelle in aktiven Sandentnahmen, in der Ndhe von Siebanla-
gen oder in Steinbriichen mit Brech- und Sprengtétigkeit briitet, nicht gestort werden. Auch Rotmi-
lan und Miusebussard werden aufgrund solcher Stérungen ihren Brutplatz nach der Eiablage nicht
aufgeben. Tiere beider Arten briiten in der Ndhe von Gewerbegebieten, Siedlungen, landwirtschaft-
lichen Gehoften und Verkehrswegen. Dort sind sie auch plotzlichen, ungewo6hnlichen und Intensi-
ven Reizen ausgesetzt, ohne dass es regelmifBig zur Brutaufgabe kommt. Allerdings kann es bei ein-
zelnen, auBBergewohnlichen Reizen sein, dass die briitenden Tiere die Nester voriibergehend verlas-
sen und die Bewachung ausgesetzt wird. Auch konnen futtereintragende Tiere daran gehindert wer-
den, das Nest mit den zu fiitternden Jungvogeln sofort anzufliegen. Solche Reaktionen fiihren in der
Regel nicht zu Brutverlusten. Jedoch kann dadurch die Gefahr der Pradation steigen. Diese mittel-
baren Folgen sind vom Artenschutzrecht jedoch nicht erfasst. Einerseits sind sie zu unbestimmt, um
daraus eine bewusste Inkaufnahme einer unausweichlichen Folge abzuleiten. Andererseits hat der
Gesetzgeber den Tatbestand der erheblichen Stérung bewusst auch auf die Fortpflanzungs- und Auf-
zuchtzeit ausgedehnt und die Erheblichkeit der Stérung iiber die Verdnderung des Erhaltungszustan-
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des der jeweiligen lokalen Population bestimmt. Damit sind Brutverluste oder Verluste von Jungvo-
geln im Tatbestandsmerkmal des Stérungsverbotes erfasst, fiihren aber nicht in jedem Fall zur Er-
heblichkeit der Stérung.

Selbst ein baubedingter Riickgang der Brutvogeldichte im nahen Umfeld der Baustelle fiir eine
Brutperiode ldge im Rahmen der natiirlichen Schwankungen und wiirde in den Folgejahren ausge-
glichen. Eine wesentliche Voraussetzung ist jedoch die Erhaltung der urspriinglichen Lebensraum-
funktion und der Kapazitit der Umwelt nach Baufertigstellung. Dies ist durch das Vorhaben, wie
bereits dargestellt, zumindest gewahrleistet.

Durch die Bautitigkeit kann es theoretisch zu einer Totung von Exemplaren besonders geschiitzter
Arten kommen. Da das Vorhaben auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flachen realisiert werden
soll und Absténde zu Gewéssern und Wildern einhélt, sind im Allgemeinen keine Tiere auf den Fli-
chen zu erwarten, die durch eine Bautitigkeit oder den Baustellenverkehr gefdhrdet werden kdnnen.

Fazit

Fiir Tiere zu schiitzender Arten stellt die Anlage weder eine relevante Gefahr noch eine erhebliche
Storung dar. Betriebs- und anlagenbedingt sind fiir Tiere der besonders oder streng geschiitzten
Arten und ihrer Lebensstétten zwar nachteilige Auswirkungen im weitesten Sinne denkbar, ob diese
aber erheblich sind, ist mehr als fraglich. Auswirkungen, die aufgrund ihrer Ausprigung, Intensitét
oder Dauer artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde voraussichtlich erfiillen werden, sind nicht zu
erwarten.

Die baubedingten Folgen des Vorhabens sind differenzierter zu betrachten. Fortpflanzungs- und
Ruhestiitten sind durch die Bautitigkeit i.d.R. nicht betroffen. Die Arbeiten finden ausschlielich
auf ehemaligen Ackerflidchen statt, die keine solchen dauerhaft genutzten Lebensstitten aufweisen.
Zu den Gewdssern und Wéldern in der Umgebung wird ein so groer Abstand eingehalten, dass es
nicht zu unmittelbaren physischen Einwirkungen auf Nester, andere Brutstitten oder Winterquartie-
re kommen kann. Jedoch sind Stérungen durch Larm wéhrend der Fortpflanzungs- und Aufzucht-
zeit denkbar. Fiir ziehende oder durchwandernde Tiere sind mdgliche Stérungen ohne wesentliche
Auswirkung auf die jeweiligen Bestdnde. Dies betrifft vor allem durchziehende Kleinvégel. Im Ge-
biet reproduzierende Arten sind gegeniiber Storungen unempfindlich oder kénnen durch Auswei-
chen auf die Storungen reagieren. Brutverluste oder Verluste von Jungvogel sind im Tatbestands-
merkmal des Storungsverbotes erfasst und fiihren in diesem Fall nicht zur Erheblichkeit der Sto-
rung.

Andere Arten oder Artengruppen sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Entweder sind deren Le-
bensraumanspriiche im Wirkbereich des Vorhabens nicht erfiillt und sie kommen dort nicht vor,
oder sie sind hinreichend unempfindlich gegeniiber den betriebs-, anlagen- oder baubedingten Wir-
kungen des Vorhabens.

5 MaBnahmen zur Konfliktvermeidung bzw. -minderung

Im Ergebnis der in Kapitel 3 durchgefiihrten Bestandsbeschreibung und -bewertung ergeben sich
keine ernstzunehmende Hinweise auf aktuelle Brutvorkommen an der Vorhabenfliche. Gemein-
schaftsschlafplitze, welche wihrend des herbstlichen Durchzuges genutzt werden, sind im 1.000 m-
Radius des Vorhabens nur mit einstelligen Individuenzahlen bekannt. Es kann jedoch nicht endgiil -
tig ausgeschlossen werden, dass es auf der Projektfliche zu Bruten von Bodenbriitern kommt.
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Daher werden im Folgenden vorsorglich Maflnahmen beschrieben, die geeignet sind, eine erhebli-
che Storung von Vogeln zu vermeiden bzw. die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten im rdumlichen Zusammenhang weiterhin
zu erfiillen.

Die vorgesehenen MaBBnahmen orientieren sich dabei weniger an der Prognose voraussichtlich ein-
tretender, erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen in Hinsicht auf bodenbriitende Vogelarten.
Vielmehr wird zugrunde gelegt, ob Auswirkungen eintreten konnten oder deren Eintreten denkbar
1st.

Folgende Ausgestaltung des Vorhabens, die als Nebenbestimmungen festgesetzt werden kdnnen,
sind vom Antragsteller vorgesehen, um Gefahren fiir Bodenbriiter auszuschlieBen oder in relevan-
tem Umfang zu vermindern.

5.1 Planungsbezogene MaBRnahmen

511 Kleinraumige Standortwahl (Micro-Siting)

Bei der Planung des Standorts wurde dieser kleinrdumig derart positioniert, dass Distanzen zu be-
troffenen Schutzgiitern vergréfert und damit Konflikte vermindert werden. So wurde der Standort
nahe an Autobahn A 44 und Landstral3e L 817 gewdhlt, die ihrerseits durch das jeweilige Verkehrs-
aufkommen sowie den davon verursachten Larmpegel und Schadstoffausstof3 belastet sind und eine
erhebliche Storwirkung bieten. Diese Storwirkung wird durch das gegenstdndliche Vorhaben nicht
signifikant gesteigert.

5.2 Ausfuhrungsbezogene MaBRnahmen

5.21 Brutvogel (Bodenbriiter)

Bauvorbereitende Maflnahmen (inkl. Abschieben von Oberboden) und alle BaumafBinahmen (Errich-
tung von Verkehrsfliche, Stellpldtzen, Nebengebduden und Ladeeinrichtungen) sind im Zeitraum
vom 01.09.-28.02. zulédssig. BaumaBBnahmen an der Anlage, die vor Beginn der Brutzeit (01.03.) be-
gonnen wurden, konnen, sofern sie ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, in der Brutzeit beendet
werden. Eine mogliche Unterbrechung der Baumafinahme darf hochstens eine Woche betragen. Bei
merklichen Verzogerungen des Bauablaufes ist dafiir Sorge zu tragen, dass eine Ansiedlung von
Brutvogeln auf den betroffenen Flachen durch geeignete Mallnahmen (z.B. Freihalten der Eingriffs-
flachen von Vegetation, Einsatz von Flatterband) verhindert wird. Der Beginn von Baumafnahmen
ist nach Absprache mit der UNB auch im Zeitraum vom 01.03.-31.08. zuldssig, wenn nachweislich
keine Bruten von Vigeln betroffen sind. Dies ist im Rahmen der 6kologischen Baubegleitung zu er-
fassen und der zustdndigen Behorde nachzuweisen. Die Umsetzung der Bauzeitenregelung ist zu
dokumentieren und der Genehmigungsbehorde unaufgefordert vorzulegen. Die Bauzeitenregelung
dient der Vermeidung einer baubedingten Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten und dem
damit moglicherweise verbundenen Individuenverlust bzw. dem Verlust von Entwicklungsformen
besonders geschiitzter Tiere.
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6 Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Priifung

Im Ergebnis sind die anlagen- und betriebsbedingt auftretenden Konflikte nicht erheblich, da das
Projektumfeld durch die nahe A 44 bereits stark vorbelastet ist und nur geringe Bedeutung als Le-
bensraum relevanter Arten aufweist. Zudem gelten die zu erwartenden Arten als unempfindlich ge-
gen die zu erwartenden Storungen. Baubedingt konnen artenschutzrechtliche Konflikte auftreten,
die spatestens durch die vorgeschlagenen MaBBnahmen in Kapitel 5 hinreichend gemindert werden,
so dass auch sie nicht erheblich sind.

Seite 16 Oktober 2024



Quellen und Literatur

Furst, D. & SchoLLes, F. (2008): Handbuch Theorien und Methoden der Raum- und
Umweltplanung. Dortmund

GDU (2007): Leitfaden zum strengen Schutzsystem fiir Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse
im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. Endgiiltige Fassung, Februar 2007

Lutkes, S. & Ewer, W. (2017): BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz Kommentar. 2. Auflage C. H.
Beck Miinchen 2011.

ScumaL + Ratzeor (2016ai): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum geplanten Repowering (Abbau
von 29 Windenergieanlagen / Errichtung und Betrieb von 23 Windenergieanlagen) bei
,Meerhof* im Stadtgebiet von Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen. Im
Auftrag der Windpark Griiner Weg Meerhof GmbH & Co. KG und der Windpark Heubusch
GmbH & Co. KG. Stand: 07.06.2016

Scumar + Ratzeor (20170): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum geplanten Windenergieprojekt
,Kortge* im Stadtgebiet von Bad Wiinnenberg, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen — 2.
Fassung — Im Auftrag der Windpark Meerhof GmbH. Stand: April 2017.

ScumaL + Ratzeor (2020aq): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zurartenschutzrechtlichen Priifung
(ASP) der Stufe II. Windpark ,,Heubusch* Erweiterung um zwei WEA , Heul1* und ,,Heul2*
Stadt Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Schamar + Ratzeor (20211): Windpark ,,Meerhof** Erweiterung um drei WEA , ME 19, ME20 und
ME23* - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur artenschutzrechtlichen Priifung (ASP) der
Stufe II - Stadt Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen. Im Auftrag der
Buchholz Windkraft III und der E & L Verwaltungs GmbH und der Windpark Meerhof
GmbH. Stand: Marz 2021.

SchamAL + Ratzeor (2023aw): Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB. Elektro-Tankstelle an der A
44. Stadt Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen



	1 Einführung
	1.1 Anlass und Aufgabenstellung
	1.2 Lage und Beschreibung des Projektgebietes und seiner Umgebung
	1.3 Beschreibung des Vorhabens

	2 Rechtliche Grundlagen
	2.1 Artenschutzrecht
	2.1.1 Tötungsverbot
	2.1.2 Störungsverbot
	2.1.3 Zerstörungsverbot
	2.1.4 Entnahmeverbot


	3 Artenbestand
	3.1 Messtischblattabfrage
	3.2 LINFOS-Datenabfrage
	3.3 Vorangegangene Gutachten und Kartierungen
	3.3.1 Brutvögel
	3.3.2 Zug- und Gastvögel
	3.3.3 Sonstige Tiere

	3.4 Fazit

	4 Allgemeine Auswirkungen des Projekts und Empfindlichkeit der erfassten Arten
	4.1 Auswirkungen
	4.2 Empfindlichkeit
	4.3 Standortbezogene Bewertung

	5 Maßnahmen zur Konfliktvermeidung bzw. -minderung
	5.1 Planungsbezogene Maßnahmen
	5.1.1 Kleinräumige Standortwahl (Micro-Siting)

	5.2 Ausführungsbezogene Maßnahmen
	5.2.1 Brutvögel (Bodenbrüter)


	6 Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung
	Quellen und Literatur

